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1. Ziele 

Die Zahl der geflüchteten Frauen und Mädchen in Deutschland ist in den letzten Jahren stark 

gestiegen. So haben zwischen 2012 und 2016 mehr als eine halbe Million Frauen in Deutsch-

land einen Asylantrag gestellt (BAMF-Kurzanalyse 01/2017). Auch die Zahl der geflüchteten 

Familien ist gestiegen. Ein Drittel der geflüchteten Männer, die seit 2013 nach Deutschland 

kamen, sind Väter und über 70 Prozent der Frauen sind Mütter (IAB-BAMF-SPOEP-Befragung 

von Geflüchteten, Kroh et al.2016).  

Die BAMF-Kurzanalyse beschreibt, dass geflüchtete Frauen häufig schlechtere Bildungsqua-

lifikationen mitbringen, oft fehlt eine Schul- oder Berufsausbildung. Die Frauen haben im 

Durchschnitt deutlich weniger Erfahrung mit bezahlten Tätigkeiten in ihren Herkunftsländern. 

Weiterhin zeigen die bisher vorliegenden Daten besonders dann eine geringe Repräsentanz 

von Frauen in Integrationskursen, wenn Kinder vorhanden sind.  

Um die Zielgruppe der geflüchteten Frauen – insbesondere der Mütter – zu erreichen, werden 

niedrigschwellige Sprachkurse benötigt, die innovative Ansätze hinsichtlich einer gezielten 

und niedrigschwelligen Ansprache, einer niedrigschwelligen Berufsorientierung und einer lo-

kalen Sozialraumorientierung berücksichtigen. 

 

2. Konzeptionelle Anforderungen an die Antragstellung (Fördervoraussetzungen) 

Das Konzept sieht vor, dass im Rahmen eines Sprachkurses für geflüchtete Frauen die zu-

sätzlichen Elemente Berufsorientierung und/oder Sozialraumorientierung enthalten sind. Der 

Sprachkurs umfasst insgesamt 200 Unterrichtsstunden (USTD), davon sind 150 USTD für 

das Sprachenlernen und 50 USTD für die Elemente Berufsorientierung und/oder Sozialraum-

orientierung einzuplanen. Die Zusammenarbeit mit regionalen Kooperationspartnern ist insbe-

sondere hinsichtlich der Berufsorientierung und der Sozialraumorientierung sinnvoll. 

In Sprachkursen mit dem Fokus auf einer niedrigschwelligen Berufsorientierung sollen die ge-

flüchteten Frauen im Austausch eine individuelle berufliche Perspektive für sich entwickeln. 

Dazu sollen Hospitationen in von ihnen gewählten möglichen Berufsfeldern im Rahmen des 

Sprachkurses stattfinden und ausgewertet werden. 

In Sprachkursen mit dem Fokus auf einer regionalen Sozialraumorientierung geht es darum, 

mit den Frauen Hospitationen im Sozialraum durchzuführen. Hier können z.B. Besuche von 

Beratungsstellen, kulturellen Einrichtungen, Einrichtungen der Kinderbetreuung etc. sinnvoll 

sein. 
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Abhängig von den Interessen und der Zusammensetzung der Teilnehmenden ist es auch mög-

lich, einen Sprachkurs zu planen, der beide Elemente ungefähr zu gleichen Teilen berücksich-

tigt. Der Stundenumfang erhöht sich dadurch nicht.  

Ausgehend davon, dass die Kurse sich insbesondere an Frauen mit Kindern richten, die bisher 

nicht den Zugang zu den vorhandenen Sprachkursangeboten gefunden haben, ist es verpflich-

tend, für die gesamte Kursdauer (200 USTD) eine verlässliche Kinderbetreuung sicherzu-

stellen.  

Eine sozialpädagogische Begleitung der Frauen für die gesamte Kursdauer ist notwendig. 

Sie umfasst insbesondere folgende Aufgaben: 

- Ansprechpartner/-in für die Fragen und Bedürfnisse der Kursteilnehmerinnen, insbe-

sondere zur Verhinderung von Kursabbrüchen, 

- regelmäßiger Austausch und Abstimmung mit der Sprachkursleitung, 

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Hospitationen zur niedrigschwelligen 

Berufsorientierung bzw. der regionalen Sozialraumorientierung. 

Die Kursgruppe sollte mindesten 5 Frauen und max. 15 Frauen umfassen. Das Konzept 

sollte einen flexiblen Einstieg in den Sprachkurs auch von neuen Teilnehmerinnen ermögli-

chen.  

Die Kurse müssen 2018 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2019 abgeschlossen 

sein. Es empfiehlt sich, das Format den Bedürfnissen der Zielgruppe anzupassen und nicht 

mehr als 10 USTD in der Woche zu planen. 

 

3. Antragstellung, Administration und Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind die anerkannten Träger und Einrichtungen der Erwachsenenbil-

dung nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NBEG).  

Der Antrag soll Name und Sitz der Einrichtung, den Namen des/der Verantwortlichen, mögli-

che Kooperationspartner/-innen, die geplante Zahl zu erreichender Personen, die Dauer und 

den Umfang der Maßnahme sowie eine genaue Ausarbeitung der Finanzierung enthalten.  

Die Beschreibung der Maßnahme soll in Form eines Konzeptes mit einem Umfang von max. 

2 Seiten, Schriftgröße 12, einzeilig, erfolgen. Stellung zu nehmen ist zu folgenden Aspekten: 

- Konzept des Sprachkurses 

- Konzept der sozialpädagogischen Begleitung 

- Konzept der Kinderbetreuung 

- Teilnehmerinnenakquise 
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- Einbeziehung von Netzwerken / Kooperationspartnern 

- Qualifikation des eingesetzten Personals (Lehrkräfte, Sozialpädagog/-innen, Kinderbe-

treuung) 

Für die Förderfähigkeit maßgeblich ist die Qualität des pädagogischen Konzeptes. Die Bera-

tung und Bewertung der Konzepte erfolgt durch die AEWB im Einvernehmen mit dem MWK. 

 

4. Fristen 

Die Projektanträge sind bis zum 15.09.2018 elektronisch bei der Agentur für Erwachsenen- 

und Weiterbildung (AEWB), Bödekerstr. 16, 30161 Hannover als Bewilligungsstelle einzu-

reichen.  

Die Sprachkurse sind bis zum 31.12.2019 abzuschließen. 

5. Gesetzliche Grundlage, Umfang und Höhe der Förderungen 

Die Zuwendung wird als Projektförderung gem. §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 

und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften gewährt. Die Förderung erfolgt in Form 

einer Festbetragsfinanzierung.  

Bestandteil der Zuwendung und der Mittelverwendung sind die Allgemeinen Nebenbestim-

mungen zur Projektförderung (ANBest-P oder ANBest-GK). Die Mittel sind wirtschaftlich und 

sparsam zu verwenden. Sie dürfen nur für den festgelegten Verwendungszweck verausgabt 

werden. Bei Beschaffungen sind alle Rabatt- und Skontomöglichkeiten auszuschöpfen. 

Für die Förderung einer einzelnen Bildungsmaßnahme (Kurs) stehen jeweils Mittel bis zu 

22.000 Euro zur Verfügung. Die Einbringung von Eigenmitteln/Drittmitteln ist wünschenswert. 

Die auf der Grundlage dieser Grundsätze geförderten Maßnahmen werden bei der Ermittlung 

des Arbeitsumfangs gem. § 5 Abs. 3 iVm § 6 Abs. 5 sowie § 7 Abs. 4 NEBG nicht berücksich-

tigt.  

6. Förderfähige Ausgaben  

Folgende Positionen sind förderfähig: 

- Honorare für Lehrkräfte 

- Personalkosten für die zusätzliche Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Ver-

waltung und im pädagogischen Bereich 

- Kosten für Kinderbetreuung 

- Kosten für Sozialpädagogische Begleitung 
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- Studentische Hilfskräfte/Praktikanten 

- Sach- und Reisekosten 

- Fahrtkosten für die Teilnehmerinnen und Sozialpädagogische Begleitung 

- Materialkosten (Unterricht, Kinderbetreuung, Sozialpädagogische Begleitung) 

- Ausgaben für zusätzlich anfallende Raummieten 

- Kosten für die Ablegung einer Sprachprüfung der Teilnehmenden nach dem Europäi-
schen Referenzrahmen  

 

7. Vorlage des Verwendungsnachweises und Berichtspflichten 

Drei Monate nach Abschluss der Maßnahme ist der AEWB ein einfacher Verwendungsnach-

weis (Nr.6.6 ANBest-P) über die geförderte Maßnahme nach Vordruck vorzulegen. Dem Ver-

wendungsnachweis ist ein Abschlussbericht über die Durchführung und den Erfolg der Maß-

nahmen beizulegen. 

Zusätzlich zur Vorlage des Verwendungsnachweises sind die Zuwendungsempfänger ver-

pflichtet, der AEWB spätestens drei Monate nach Abschluss der Maßnahme anonymisierte 

Informationen zu den erreichten Personen zur Verfügung zu stellen. Dazu stellt die AEWB ein 

Abfragegerüst bereit.  


